
 
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
 
 
§ 1  
Geltungsbereich  

(1) Soweit nichts anderes vereinbart wurde, gelten für alle Leistungen (Konzeption von 
Veranstaltungen, Organisation und Planung von Events und Umsetzung, Betreuung von 
Kunden und Vermittlung von Leistungen Dritter zur Durchführung von Events) zwischen 
dem Kunden und der Veranstaltungsagentur IZOE AGENCY UG, Kalckreuthstraße 4 in 
10777 Berlin, diese "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (AGB).  

(2) Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie 
von der Agentur ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.  Sie werden auch dann nicht 
wirksam, wenn die Agentur ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" unwirksam 
sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 
wirksame zu ersetzen, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt.  

 

§ 2  
Definitionen  

(1) Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche und juristische 
Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit mit der Agentur in eine Geschäftsbeziehung treten.  

(2) Veranstalter im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist der Kunde. Der Kunde ist als 
Veranstalter von Events sowohl für die Inhalte als auch für das Verhalten der Gäste und deren 
Sicherheit, im Rahmen seiner Sorgfaltspflichten, zuständig.  

 

§ 3  
Angebote und Vertragsabschluss  

(1) Grundlage des Vertragsschlusses ist das jeweilige schriftliche Angebot der Agentur, in 
dem die vereinbarten Leistungen (kompletter Leistungsumfang) und das Honorar festgehalten 
werden. Die Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich. Die Annahme des 
Auftrages sowie mündliche, telefonische oder durch Mitarbeiter der Agentur getroffene 
Vereinbarungen werden nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

(2) Im Agenturhonorar sind die Leistungen für Werbe- und Eventvorbereitung, Werbe- und 
Eventplanung, Werbegestaltung, Werbetext, Personalkosten und Durchführung von Events 
enthalten. Hiervon gesondert berechnet werden: Materialien, Übersetzungen, Fahrtkosten, 
Spesen. Organisations- und Beschaffungskosten, Urheberrechtsübertragungen sowie 
technische Kosten wie Fotos, Fotoabzüge, Werkzeugkosten, Herstellung von Werbemitteln 
und Druckkosten und Leistungen hinzugezogener Unternehmer (Anmietung von Personal, 



Räumlichkeiten, Marktforschung etc.) je nach entsprechendem Aufwand.  

(3) Durch die Beauftragung mit der Durchführung der gewählten Dienstleistung gibt der 
Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Der Vertrag zwischen 
dem Kunden und der Agentur kommt durch die schriftliche oder fernschriftliche 
Annahmeerklärung der Agentur zustande. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Änderungen oder 
Nebenabreden. Lehnt die Agentur nicht binnen 4 Wochen nach Auftragseingang die 
Annahme ab, so gilt die Bestätigung als erteilt.  

(4) Die auf der Homepage, in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder zum 
Angebot gehörenden Unterlagen, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten und 
Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, sowie sie nicht in der Auftragsbestätigung 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.  

 (5) Das Einsatzpersonal wird von der Agentur entsprechend der Auftragsanforderung 
ausgewählt. Sollte es während des Einsatzes notwendig sein, andere als im Vertrag 
vereinbarte Leistungen zu erbringen, so ist dies vorab mit der Agentur abzusprechen. Die 
Agentur kann aus wichtigen Gründen, die dem Auftraggeber mitzuteilen sind, vor oder auch 
während der Ausführung eines Auftrags die Durchführung anderen Personen übertragen als 
ursprünglich vereinbart. Preisänderungen sind im Laufe der Durchführung eines einzelnen 
Auftrags nur möglich, wenn sich die Anforderungen ändern. Die Agentur behält sich ferner 
vor, den Auftrag aus wichtigem Grund (drohende Zahlungsunfähigkeit, Insolvenz des 
Auftraggebers) oder bei nicht vereinbarungsgemäßer Zahlung nicht auszuführen, wobei dies 
den Auftraggeber nicht von seiner Zahlungsverpflichtung entbindet. 

 

§ 4 
Event-Leistungsumfang  

(1) Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen 
Auftragsbestätigung. Der schriftlichen Form bedürfen Nebenabreden oder Abänderungen, die 
den Umfang der vertraglichen Leistung verändern. 

(2) Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Vertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden, teilt die Agentur dem Kunden 
unverzüglich mit. Soweit der vereinbarte Inhalt des Vertrages durch die Veränderungen nicht 
oder nur unwesentlich berührt wird, steht - aufgrund dieser Abweichungen - dem Kunden 
kein Kündigungsrecht zu. Die Agentur ist in Abstimmung mit dem Kunden berechtigt, Teile 
des Veranstaltungsablaufes in Abweichung von der Leistungsbeschreibung zu verändern. 

(3) Der Wegfall einzelner Leistungsteile berechtigt nicht zum Einbehalt der Vertragssumme 
oder zum Teilabzug, sofern es sich um Gründe handelt, die nicht von der Agentur zu vertreten 
sind.  

(4) Eine Veränderung der Teilnehmerzahl muss der Agentur spätestens 10 Werktage vor 
Veranstaltungsbeginn mitgeteilt werden und bedarf der Zustimmung der Agentur. Bei einer 
Erhöhung der Teilnehmerzahl wird die tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet. Die Agentur 
ist berechtigt, eine Neukalkulation vorzunehmen. 
Bei einer Verringerung der Teilnehmerzahl und sofern keine Aufwendungen erspart wurden, 
ist der gesamte, vertraglich vereinbarte Preis für die ursprünglich angemeldete und bestätigte 
Teilnehmerzahl zu zahlen.  

(5) Im Falle der Erhöhung von Abgaben und Beförderungskosten für bestimmte Leistungen 
behält sich die Agentur vor, den mit der Buchung bestätigten Preis in dem Umfang zu ändern, 



wie sich die Erhöhung auf den Preis auswirkt, sofern zwischen dem Eingang der 
Auftragsbestätigung beim Kunden und dem Leistungstermin mehr als 3 Monate liegen. 
Die Agentur hat den Kunden unverzüglich, spätestens 21 Tage vor dem Leistungstermin im 
Falle einer nachträglichen Preisänderung in Kenntnis zu setzten. 

(6) Soweit die Agentur Verträge zur Durchführung einer Veranstaltung mit Dritten schließt, 
erfolgt ein solcher Vertragsabschluss im Namen und mit Vollmacht des Kunden. Dies betrifft 
insbesondere die Anmietung von Räumen, den Abschluss von Verträgen im Gastronomie- 
und Servicebereich, sowie den Abschluss von Verträgen mit Künstlern und anderen Dritten.  

(7) Soweit die Agentur entgeltfrei zusätzliche Dienste und Leistungen außerhalb der 
vertraglichen Vereinbarung erbringt, ist diese berechtigt, diese Leistungen jederzeit 
einzustellen. Ein Kündigungsrecht oder ein Minderungs- oder Schadensersatzanspruch wird 
damit zugunsten des Kunden nicht begründet.  

 

§ 5 
Pflichten des Kunden, Veranstalter-Haftpflicht  

(1) Der Kunde hat der Agentur alle für die Auftragsdurchführung notwendigen Informationen 
unverzüglich zu erteilen. Verzögerungen aus fehlender Mitwirkung des Kunden gehen nicht 
zu Lasten der Agentur.  

(2) Der Kunde sichert zu, dass die mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind, 
Änderungen der persönlichen Daten oder wesentlicher vertraglicher Informationen hat der 
Kunde der Agentur unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

(3) Für Stromausfälle übernimmt die Agentur keine Haftung. Der Kunde hat für ausreichende 
und nach Maßgabe der VDE für die Stromversorgung zu sorgen. Sollte dies nicht 
sichergestellt sein, behält sich die Agentur vor, den Vertrag zu kündigen. Bei ungenügender 
bzw. nicht erfolgender Stromversorgung behält die Agentur den vollen Anspruch auf ihr 
Honorar.  

(4) Als Veranstalter ist der Kunde verpflichtet, gegebenenfalls auch zusätzliche Maßnahmen 
zu ergreifen, um gesetzliche Vorgaben, wie den Jugendschutzvorschriften u. a. zu genügen 
und insbesondere in Absprache mit Behörden erforderliche Genehmigungen u. a., rechtzeitig 
einzuholen.  

(5) Der Kunde (Veranstalter) verpflichtet sich, für die Veranstaltung eine Veranstalter-
Haftpflicht-Versicherung abzuschließen.  

(6) GEMA Gebühren und andere Bewilligungen sowie Genehmigungen aller Art sind Sache 
des Veranstalters. 

(7) Fotographien sowie Video- und Tonaufzeichnungen von Events, die über den privaten 
Gebrauch hinausgehen, müssen von der Agentur genehmigt werden, insbesondere wenn 
Fremdleistungen durch Künstler erbracht werden. Aufzeichnungen jeglicher Art für 
Fernsehen, Rundfunk und andere Institutionen zu tätigen, zu nutzen oder anzubieten, sind 
ohne schriftliche Genehmigung nicht gestattet.  

 

§ 6 



Zahlung, Verzug  

(1) Alle Honorare zzgl. der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer werden in der jeweils zum 
Vertragsschluss geltenden Höhe entsprechend des Auftrags sofort nach Rechnungseingang 
ohne Abzug fällig. Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in Höhe von 8 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als vereinbart. Für Mahnungen gelten 5,00 € 
pauschale Mahngebühren als vereinbart. 

(2) Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse in angemessener 
Höhe zu verlangen.  

(3) Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, hat die Agentur das Recht, ihre Leistung zu 
verweigern.  

(4) Das Recht zur Aufrechnung gegenüber der Agentur steht dem Kunden nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem 
gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

 

§ 7  
Konzeption, Präsentation und Urheberschutz  

(1) Erhält die Agentur nach der Teilnahme an einer Präsentation oder nach Erstellung eines 
Konzepts keinen Auftrag, so verbleiben alle Leistungen der Agentur, insbesondere deren 
Inhalt im Eigentum der Agentur. Der Kunde ist nicht berechtigt, diese - in welcher Form auch 
immer - weiter zu nutzen.  

(2) Alle Leistungen der Agentur (z.B. Ideenskizzen, Konzepte für Veranstaltungen usw.) 
sowie einzelne Teile hieraus, bleiben im Eigentum der Agentur. Der Kunde erwirbt durch 
Zahlung des Honorars nur das Recht der Nutzung zum vereinbarten Zweck. Ohne 
gegenteilige Vereinbarung mit der Agentur darf der Kunde die Leistungen der Agentur nur 
selbst und nur für die Dauer des Vertrages nutzen. Ergänzungen oder Änderungen von 
Leistungen der Agentur durch den Kunden sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 
Agentur und - soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind - des Urhebers zulässig.  

(3) Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich vereinbarten 
Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung 
urheberechtlich geschützt ist - die Zustimmung der Agentur erforderlich. Dafür steht der 
Agentur und dem Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.  

(4) Wiederholungsnutzungen oder Mehrfachnutzungen von Event-Konzepten sind 
honorarpflichtig; sie bedürfen der Einwilligung der Agentur. Die Übertragung eingeräumter 
Nutzungsrechte an Dritte bedarf der Einwilligung der Agentur. Über den Umfang der 
Nutzung steht der Agentur ein Auskunftsanspruch zu.  

(5) Die der Agentur überlassenen Vorlagen des Kunden (z.B. Texte, Fotos, Muster) werden 
unter der Voraussetzung verwendet, dass der Kunde zur Verwendung berechtigt ist.  

(6) Die Agentur  ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten und von der 
Agentur selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu 
nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte 



zurückzugreifen. 

(7) Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten 
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 
gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. 
Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen 
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. 

(8) Das Copyright für veröffentlichte, von der Agentur selbst erstellte Werke bleibt allein bei 
der Agentur. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne 
ausdrückliche, schriftliche Zustimmung der Agentur grundsätzlich nicht gestattet. 

 

§ 8  
Kündigung  

(1) Der Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit der Agentur jederzeit zu kündigen. 
Die vorzeitige Aufhebung des Vertragsverhältnisses verpflichtet den Kunden jedoch zur 
Zahlung der vereinbarten Honorare, insbesondere schon erbrachte Vorleistungen nach 
folgender Staffelung:  

Nach Vertragsunterzeichnung  
100 % der bereits verauslagten Kosten + 30 % der vereinbarten restlichen Kosten  
30 Tage oder weniger vor Veranstaltungsbeginn =  
100 % der bereits verauslagten Kosten + 80 % der vereinbarten restlichen Kosten  
7 Tage vor Veranstaltungsbeginn =  
80 % des vereinbarten Gesamtpreises 
2 Tage oder weniger vor Veranstaltungsbeginn = 100 % des vereinbarten Gesamtpreises  

Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass die Agentur teilweise Leistungen anderer 
Unternehmen in Anspruch nehmen muss und somit von deren Rücktrittsbedingungen 
abhängig ist.  

Werden vereinbarte Leistungen als Ganzes oder in Teilen nicht in Anspruch genommen, 
besteht - wenn nicht anders vereinbart- weder ein Anspruch auf Gutschrift noch auf 
Erstattung. 

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung für beide Vertragsparteien bleibt hiervon 
unberührt.  

(3) Abgeschlossene Verträge für Leistungen von Dritten (z.B. Künstler, Veranstaltungsräume) 
werden nach den Rücktrittsbedingungen des jeweiligen Leistungsanbieters gehandhabt.  

 

§ 9  
Gewährleistung und Schadenersatz  

(1) Die Agentur verpflichtet sich zur gewissenhaften Vorbereitung und sorgfältigen Auswahl 
und Überwachung der Leistungsträger nach den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen 
Kaufmanns.  

(2) Der Kunde hat Beanstandungen, Reklamationen und Beeinträchtigungen unverzüglich 



[innerhalb von drei Werktagen nach Leistung durch die Agentur] schriftlich geltend zu 
machen und zu begründen. Für den Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht 
dem Kunden das Recht auf Schadenersatz zu. Der Kunde erkennt an, dass ein 
Schadenersatzanspruch gegen die Agentur der Höhe nach, gleich aus welchem Rechtsgrunde, 
auf das vereinbarte Honorar beschränkt ist.  

(3) Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Unmöglichkeit der Leistung, 
positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder 
unvollständiger Leistung oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit 
diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen.  

 

§ 10 
Haftung  

(1) Die Agentur haftet entsprechend den zwingenden gesetzlichen Haftungsvorschriften.  

(2) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden 
haftet die Agentur nur, soweit uns bzw. unseren Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder eine vorsätzliche oder grob fahrlässige 
schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht zur Last fällt. Eine weitergehende 
Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Insbesondere wenn das Einsatzpersonal 
während der Aktion den Weisungen des Auftraggebers unterliegt, haftet die Agentur nicht für 
evtl. entstehende Schäden. 

(3) Bei fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - gleich aus 
welchem Rechtsgrund - der Höhe nach beschränkt auf den Betrag des Honorars. Ein dem 
Auftraggeber zustehender Schadenersatzanspruch besteht maximal in Höhe der vereinbarten 
Vergütung des Teils der Leistung, der nicht vertragsgemäß erbracht worden ist. Wird der 
Agentur selbstverschuldet die Leistungserbringung unmöglich, so kann der Auftraggeber 
Schadensersatz verlangen. Dieser ist begrenzt auf die Vergütung für den Teil der Leistung, 
der selbstverschuldet nicht erbracht werden konnte. Anderweitige und darüber hinaus gehende 
Schadenersatzansprüche des Auftraggebers sind in Fällen verspäteter Lieferung oder 
Nichterfüllung insbesondere wegen höherer Gewalt, Krankheit, Streik oder Aussperrung 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
gehaftet wird. Die Haftung für vertragsuntypische (Folge-) Schäden ist ausgeschlossen. Dies 
gilt auch bei grober Fahrlässigkeit.  

(4) Eine wesentliche Vertragspflicht umfasst solche Pflichten, die die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen darf.  

(5) Soweit der Agentur im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung 
Schadenersatzansprüche gegen Dritte zustehen, tritt die Agentur derartige Ersatzansprüche an 
den Kunden ab, sofern dieser die Abtretung derartiger künftiger Ansprüche annimmt. In 
einem solchen Fall stehen dem Kunden gegen die Agentur keine weiteren Ansprüche zu. Der 
Kunde ist berechtigt, derartige Ansprüche auf eigene Kosten durchzusetzen.  

(6) Evtl. Ansprüche verjähren innerhalb einer Frist von 3 Monaten gerechnet ab Ende der 
Leistungserbringung.  

 

§ 11 



Datenschutz  

(1) Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses erforderlichen persönlichen Daten durch die Agentur auf Datenträgern 
gespeichert und im Rahmen der Auftragsabwicklung gegebenenfalls an verbundene 
Unternehmen weitergegeben werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu.  

(2) Die gespeicherten persönlichen Daten werden durch die Agentur vertraulich behandelt. 
Diese Daten können von der Agentur an Beauftragte und gem. § 11 BDSG an sorgfältig 
ausgesuchte Geschäftspartner übermittelt werden, etwa zum Zweck von Bonitätsprüfungen.  

(3) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt unter 
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG).  

(4) Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
zu widerrufen. Die Agentur ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten 
des Kunden verpflichtet. Die Vertragspartnerdaten bleiben weiter gespeichert bis der 
Vertragspartner dem widerspricht, bzw. gesetzliche Regelungen dies vorschreiben. 

 

§ 12 
Anwendbares Recht, Fremdsprache und Gerichtsstand  

(1) Die Geschäftsbeziehungen zwischen der Agentur und dem Kunden unterliegen dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

(2) Gerichtsstand ist Berlin soweit der Kunde Unternehmer oder Kaufmann ist oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Für 
Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstandsregelungen. 

(3) Werden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen(AGB) in eine Fremdsprache 
übertragen, ist bei sprachlichen Unklarheiten immer die deutsche Version der AGB 
ausschlaggebend.  

(4) Die Agentur behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gegebenenfalls zu ändern. Die Änderungen treten in Kraft, sobald sie auf der Webseite 
(www.izoeagency.com) bekannt gegeben worden sind. 

 

§ 13 
Haftungsausschluss bei Verweisen und Links 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des 
Verantwortungsbereiches der Agentur liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Agentur von den Inhalten Kenntnis hat 
und es der Agentur technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. 

Die Agentur erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die 
Agentur keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert die Agentur sich hiermit ausdrücklich von 



allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. 
Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und 
Verweise. 

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der 
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die 
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
 

 

 


